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RS OGH 1969/5/13 8Ob68/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.05.1969

Norm

ABGB §837 A

ABGB §843 C

Rechtssatz

Zum Anspruch eines Hälfteeigentümers gegen den anderen Hälfteeigentümer bei Bauführung mit Zustimmung des

anderen Miteigentümers, der sich ausbedungen hat, daß ihm daraus keine Kosten erwachsen dürfen, der aber später

die Zivilteilung der Liegenschaft durchsetzt.
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